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MELCHIOR - ABSCHIEBUNGSHAFT - KOMMENTAR 
ANHANG: Entscheidungen im Volltext 

Bayerisches Oberstes Landesgericht 
vom 28. Juli 2003 
- 4Z BR 47/03 - 

Zur Frage der Verhinderung der Abschiebung (indischer Staatsangehöriger) 

Zitierweise: BayObLG v. 28.07.2003 bei Melchior, Abschiebungshaft, Anhang 

Wortlaut der Entscheidung 

4Z BR 47/03 
LG Nürnberg-Fürth 18 T 4774/03 
AG Nürnberg 59 XIV 329/02 B 
  
  

Bayerisches Oberstes Landesgericht 

BESCHLUSS
Der 4. Zivilsenat des Bayerischen Obersten Landesgerichts hat 
unter Mitwirkung ................ 

am 28. Juli 2003 
in der Abschiebungshaftsache
auf die sofortige weitere Beschwerde des Betroffenen 

beschlossen:
Die sofortige weitere Beschwerde gegen den Beschluss des Landgerichts Nürnberg-Fürth vom 24. Juli 2003 wird zurück-gewiesen. 

Gründe:
I.

Die Ausländerbehörde betreibt die Abschiebung des Betroffenen, eines indischen Staatsangehörigen. 

Mit Beschluss vom 22.5.2003 verlängerte das Amtsgericht Nürn- 
berg bis längstens 23.8.2003 die gegen den Betroffenen seit 
23.8.2002 bestehende Abschiebungshaft. Deren Anordnung am 
23.8.2002 und eine Verlängerungsanordnung vom 24.2.2003 waren bereits Gegenstand rechtlicher Nachprüfung in den Senatsbeschlüssen vom 7.11.2002 und vom 28.4.2003 (4Z BR 103/02 und 24/03), auf deren Inhalt im Übrigen verwiesen wird. 

Die von dem Betroffenen gegen den Beschluss vom 22.5.2003 
eingelegte sofortige Beschwerde hat das Landgericht Nürnberg- 
Fürth am 24.6.2003 zurückgewiesen. 

Gegen diesen Beschluss wendet sich der Betroffene mit der so- 
fortigen weiteren Beschwerde. 

II.
Das zulässige Rechtsmittel hat keinen Erfolg. 

Die angefochtene Entscheidung hält der rechtlichen Nachprüfung stand (§ 103 Abs. 2 Satz 1 AuslG,  § 3 Satz 2 FreihEntzG,  § 27 Abs. 1 Satz 1 FGG, § 546 ZPO). Die den Senat bindenden Tatsachenfeststellungen (§ 27 Abs. 1 Satz 2 FGG, § 559 ZPO) tragen die beanstandete weitere Haftverlängerung. 

Die Voraussetzungen für die erneute Verlängerung der zutreffend auf die Haftgründe des § 57 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 2 und 5 AuslG gestützten Abschiebungshaft für weitere drei Monate liegen vor. Das Landgericht ist rechtsfehlerfrei zu der Auffassung gelangt, dass der Betroffene seine Abschiebung durch ein ihm zurechen-bares Verhalten verhindert hat (§ 57 Abs. 3 Satz 2 AuslG). 

Die Auffassung des Landgerichts, dass der Betroffene, der ohne Pass oder sonstige Identifikationspapiere illegal von Frankreich kommend in die Bundesrepublik Deutschland eingereist ist, die Fortdauer seiner Sicherungshaft über die in § 57 Abs. 3 Satz 1 AuslG normierte sechs-Monats-Frist hinaus selbst zu vertreten hat, ist rechtlich nicht zu beanstanden. Das Landgericht stützt seine Beurteilung einerseits auf die Feststellung, der Betroffene habe dem indischen Generalkonsulat gegenüber am ............... zumindest irreführende Angaben zu seiner Herkunft gemacht. 

Des Weiteren sieht das Landgericht ein schuldhaftes, zur Verzöge-rung der Abschiebung führendes Verhalten des Betroffenen darin, dass er seit seiner lnhaftierung nicht selbst tätig geworden ist, um sich die Unterlagen für einen Passersatz zu beschaffen, zumal er - sowohl für eine Einreise als auch für seinen Aufenthalt im Bun-desgebiet - der uneingeschränkten Passpflicht unterliegt (§ 4 Abs. 1 AusIG); zu diesem Zweck hat er jegliche zumutbare Anstren-gung zu unternehmen (und alles Gegenteilige zu unterlassen), um in den Besitz eines gültigen Passes zu gelangen. Aus diesem Grunde hat der Betroffene sich aktiv an das indische General-konsulat bzw. die indische Botschaft in der Bundesrepublik Deutschland und gegebenenfalls an seine zuständigen Heimatbehörden in Indien zu wenden. Nach den Feststellungen des Landgerichts hat er dies unterlassen und auch damit seine Abschiebung verhindert (§ 57 Abs. 3 Satz 2 AusIG). 

Für den Betroffenen war vorhersehbar, dass der Nachweis seiner Identität langwierig und zeitaufwendig sein wird, wenn er 
- um seine Ausweispflicht zu unterlaufen - mit Hilfe von 
Schleusern ohne Pass oder sonstige Identifikationspapiere in 
das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland einreist und an-schließend nichts unternimmt, um für eine Identifikation ge- 
eignete Unterlagen (Geburtsurkunde, Schulzeugnisse u.ä.) 
nachkommen zu lassen. Der rechtsstaatliche Grundsatz der Ver- 
hältnismäßigkeit (Art. 20 Abs. 3 GG) gebietet es allerdings, 
von der Sicherungshaft abzusehen, wenn die Abschiebung nicht 
durchführbar und die Freiheitsentziehung deshalb nicht erfor- 
derlich ist. Er zwingt dazu, das öffentliche Interesse an der 
Sicherung der Abschiebung und den Freiheitsanspruch des Be- 
troffenen gegeneinander abzuwägen; dabei ist zu beachten, 
dass sich das Gewicht des Freiheitsanspruchs gegenüber dem 
öffentlichen Interesse an einer wirksamen Durchsetzung aus- 
länderrechtlicher Vorschriften mit zunehmender Dauer der Haft 
regelmäßig vergrößern wird (BVerfG NVwZ 1996 Beilage 
S. 17/18, vgl. auch BVerfGE 36, 264/270; 53, 152/159; 61, 
28/34). Diese Abwägung der gegenläufigen Interessen fällt 
bislang noch zu Ungunsten des Betroffenen aus.

Diesseits in das Internet eingestellt am 17.08.2003.
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